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Auf ein Wort

Liebe Mitstreiterinnen,
liebe Mitstreiter,
der Endspurt im dies-
jährigen Kommunal-
wahlkampf hat begon-
nen. Zahlreiche Bürge-
rinnen und Bürger ha-
ben sich bereit erklärt,
zu kandidieren und die
Geschicke ihrer Ge-
meinden mit zu gestal-
ten. Der erfreuliche
Umstand, dass es  ge-
lungen ist, eine gute
Mischung aus erfahre-
nen und neuen Bewer-
berinnen und Bewer-
bern zu gewinnen, wird
sich positiv auf die Ar-
beit in denm Vertretun-
gen auswirken. Nicht
ohne Stolz können wir
feststellen, dass fast
alle Teilnehmerinnen
und Teilnehmern unse-
res  kommunalpoliti-
schen Schnupper-
kurses im Mai sich der
Wahl am 26. Oktober
2003 stellen werden.
Ich wünsche allen Be-
werberinnen und Be-
werbern viel Erfolg und
biete ihnen schon heu-
te unsere Qualifizier-
ungsmaßnahmen für
das  Jahr 2004 als
Unterstützung für ihre
neuen Aufgaben an.

Ihre

Dagmar Enkelmann

„Auswirkungen der EU-Libera-
lisierungspolitik auf die öffentli-
che Daseinsvorsorge“...
war Thema einer Internationalen
kommunalpolitischen Konferenz die
am 20. September 2003 in Potsdam
von der Fraktion Vereinte Europäi-
sche Linke/Nordisch Grüne Linke
(GUE/NGL) des europäischen Par-
laments durchgeführt wurde. Hoch-
rangige in- und ausländische Vertre-
terinnen und Vertreter von Politik und
Wirtschaft diskutierten gemeinsam
mit Abgeordneten aller kommunalen
Ebenen sowie Vertreterinnen und
Vertretern von Bürgeriniativen des
Landes Brandenburg insbesondere
die Frage, ob es zukünftig allgemein-
verbindliche Rahmenrichtlinien der
EU für die öffentliche Daseinsvor-
sorge geben soll und wird. Im Zu-
sammenhang mit der Politik der EU,
die eine Liberalisierung der öffentli-
chen Daseinsvorsorge forciert, wur-
de u.a.solche Fragen diskutiert wie:,
wer zukünftig Leistungserbringer öf-
fentlicher Daseinsaufgaben sein soll
und wer die Verantwortung für die
Qualität und Quantität der Leistun-
gen tragen muss.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
der Konferenz verabschiedeten eine
Erklärung mit der Hoffnung, dass sich
viele Kommunalpolitikerinnen und
Kommunalpolitiker diesen Forderun-
gen anschließen werden. So heißt
es unter anderem: „...Die Existenz
der öffentlichen Daseinsvorsorge in
den Mitgliedsstaaten ist bedroht.
...Aufgabe von Politik muss es sein,
im gesamtgesellschaftlichen Interes-
se zu handeln.“ Folgende Forderun-
gen wurden erhoben:
• Universeller, gleicher Zugang

für alle,

• Flächendeckende Versorgungs-
sicherheit, territoriale und soziale
Erreichbarkeit bei hoher Service-
qualität zu erschwinglichen Prei-
sen und unter gleichmäßigen qua-
litativen Bedingungen, unabhängig
von der Rentabilität des einzelnen
Versorgungsunternehmens,

• Sozialverträgliche Gebühren für
bestimmte Bevölkerungsgruppen
wie Behinderte oder Einkommens-
schwache, Kampf gegen soziale
Benachteiligungen,

• Sicherung einer nachhaltigen Ent-
wicklung, eines hohen Umwelt-
schutzniveaus und Abbau regio-
naler Ungleichgewichte,

• Objektive Prüfung der Effizienz
und Effektivität der Dienste und
eines hohen Niveaus an
Verbraucherschutz, demokrati-
sche Kontrolle und Transparenz
bei den technischen und finanzi-
ellen Ergebnissen,

• Anpassungsfähigkeit der Dienste
an neue gesellschaftliche Bedürf-
nisse und technologische Mög-
lichkeiten,

• Demokratische Mitwirkung der Ar-
beitnehmerinnen sowie der Nutze-
rinnen der Dienste bei ihrer Ge-
staltung und Ergebnisbewertung,

• Zuständigkeit der Mitgliedstaaten
bzw. ihrer regionalen und lokalen
Untergliederungen für die Defini-
tion und den Zuschnitt der Dien-
ste von allgemeinem Interesse.“

Der genaue Wortlaut der Erklärung
der Konferenz kann in der Geschäfts-
stelle abgefordert werden, ist aber
auch auf unserer Web-Site nachzule-
sen. Geplant ist im Oktober einen
Reader mit ausgewählten Diskussi-
onsbeiträgen zu veröffentlichen.
Intererssenten melden sich bitte in der
Geschäftsstelle.
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Ein fragwürdiges Instrument – Cross-Border-Leasing-
Anhörung im Innenausschuss des sächsischen Landta-
ges am 4. September 2003
von Steffen Friedrich, Mitarbeiter der Geschäftsstelle

Not macht erfinderisch. Immer mehr
deutsche Kommunen nutzen ein äu-
ßerst fragiles Finanzinstrument, um
ihre maroden Haushalte vor dem Kol-
laps zu bewahren. Schon im letzten
Mitteilungsblatt hatten wir einen
Standpunkt der PDS zu Cross-Bord-
er-Laesingverträge veröffentlicht. In
diesem Zusammenhang nahmen wir
die Gelegenheit war, als Gäste an
der auf Antrag der PDS-Fraktion im
Sächsichen Landtag stattgefunden
Öffentlichen Anhörung teilzuneh-
men. Im Mittelpunkt stand die Anhö-
rung der geladenen Expertinnen und
Experten, die aus dem gesamten
Bundesgebiet angereist waren. Das
Spektrum reichte von Befürwortern
über Be-denkenträger bis hin zu
strikten Ablehnern dieser durchaus
fragwürdigen Leasinggeschäfte. Be-
eindruckend war für den Zuhörer zur
Kenntnis zu nehmen, dass eine ty-
pische Cross-Border-Leasing
(CBL)-Transaktion zurzeit bis zu 70
Einzelverträge mit insgesamt 1.500
bis 1.700 Seiten, die in englischer
Sprache abgefasst sind, umfasst.
Schon hier wird nach Auffassung
des Autors klar, dass Abgeordnete
der unterschiedlichen kommunalen
Ebenen möglicherweise mit der Be-
urteilung der vorliegenden Verträge
überfordert werden. Letztendlich
müssen sie aber eine Entscheidung
herbeiführen. Das setzt dann regel-
mäßig voraus, dass speziell auf sol-
che Verträge ausgerichtete Rechts-
anwalts- und Steuerberatungsbüros
mit der rechtlichen Beurteilung be-
auftragt werden müssen. Und ob die-
se Experten neben der juristischen
Prüfung auch alle Fragen der Öffent-
lichen Daseinsvorsorge vor dem Hin-
tergrund des Wohlergehens der be-
treffenden Kommunen tatsächlich für
die sehr lange Dauer der Vertrags-
zeiträume brücksichtigen, darf zu-
mindest angezweifelt werden.

Ein weiterer Kritikpunkt betrifft das in
Anwendung kommende Recht. Es
wird stets amerikanisches Recht
(bspw. das Recht des Staates New
York) und als Gerichtsstand ein
US-Bundesstaat ver-einbart. Hierzu
wurde u. a. die Problematik benannt,
dass letztendlich ausländisches
Recht auf das Verwaltungsvermögen
deutscher Kommunen zur Anwen-
dung kommt. Ob das in der Praxis
überhaupt durchsetzbar ist, wird be-
zweifelt. Ein weiterer, nicht zu ver-
nachlässigender Risikofaktor bei CBL
ist die Tatsache, dass in den USA
selbst über eine Änderung des Steu-
errechts verhandelt wird. Sollte im Er-
gebnis die USA die Erhebung einer
Quellensteuer auf solche Verträge
schließen, dann müsste diese von
den deutschen Vertragspartnern be-
zahlt werden. Dazu kommt, dass bei
Abschaffung der Steuerbegünstigun-
gen in den USA die Kommunen den
bisherigen Steuervorteil (Bar-Wert-
Vorteil) ersetzen müssen. Zur Absi-
cherung werden mit den Kommunen
dingliche Sicherheiten vereinbart, die
aber nicht wie nach deutschen Recht
üblich in das Grundbuch eingetragen
werden, sondern diese dinglichen
Rechte werden in einem Panzer-
schrank eines amerikanischen Treu-
händers aufbewahrt. Die Gefahr, dass
auf diesem Wege einer schleichen-
den Privatisierung die Türen geöffnet
werden, ist damit real gegeben. Die-
ser Entwicklung muss man aber nicht
hilflos gegenüber stehen. Nicht nur
einmal ist es den alarmierten Bürge-
rinnen und Bürgern in einigen Städ-
ten gelungen, durch Bürgerentschei-
de die Geschäfte zu verhindern. Erst
jüngst hat ein solcher Entscheid in
Frankfurt/a.M. verhindert, dass die U-
Bahn auf diese Art und Weise ver-
scherbelt werden konnte. Eine  Mit-
schrift der Öffentlichen Anhörung soll
zur Verfügung gestellt werden.

Landesregierung
sieht keine Anzei-

chen für eine akute
Gefährdung der

öffentlichen
Daseinsvorsorge in

den Kommunen
In Beantwortung einer kleinen
Anfrage stellt die  Landesre-
gierung fest, dass der Artikel
97 Absatz 2  der Brandenbur-
gischen Landesverfassung
vorsieht, dass die Gemeinden
und Gemeindeverbände in ih-
rem Gebiet alle Aufgaben der
örtlichen Gemeinschaft, die
nicht nach dieser Verfassung
oder kraft Gesetzes anderen
Stellen obliegen, erfüllen.
Eine Verpflichtung der Ge-
meinden besteht in diesem
Zusammenhang aber nur in-
soweit, als formelle und ma-
terielle Gesetze den Gemein-
den pflichtige Selbstver-
waltungsaufgaben, Pflichtauf-
gaben zur Erfüllung nach Wei-
sung oder Auftragsan-
gelegenheiten auferlegen. Im
Bereich der Selbstverwal-
tungsaufgaben können die
Gemeinden selbst entschei-
den, ob sie eine Aufgabe
wahrnehmen wollen. So weit
der O-Text. Im Klartext heißt
das:Die Landesregierung
streicht per Gesetz  bisherige
Pflichtaufgaben der Gemein-
den und erklärte diese zu frei-
willigen Aufgaben. Gleichzei-
tig weist sie ihnen weniger
Geld zu. Und nun sollen die
Gemeinden entscheiden, wel-
che Aufgaben sie im sozialen,
kulturellen und sportlichen Be-
reich noch wahrnehmen wol-
len. Verschwiegen wird, dass
mit den Verlusten bei den Ein-
nahmen insbesondere durch
die Kürzung der Mittel diese
Aufgaben langfristig gar nicht
mehr finanzieren werden kön-
nen, weil die Gemeinden die
Schulden der Landesregie-
rung zahlen müssen. Schul-
den, die die Landesregierung
u.a. durch großzügige
Finanzierungshilfen beim
Großflughafen, dem Lausitz-
ring, Chipfabrik und bei
CARGO- Lifther geleistet hat,
übrigens, ohne die Kommu-
nen zu fragen.
MM



Meinungen & Erfahrungen & Erkenntnisse

Gemeinsame offene Liste
Bündnis 90/Grüne – PDS in

Kremmen
Auf der Gemeinsamen offenen Liste von
Bündnis 90/Grüne - PDS (GOL B.90/
G.-PDS) zur Wahl der Stadtverordne-
tenversammlung Kremmen sowie der
Ortsbeiräte von Beetz, Flatow,
Kremmen, Staffelde und Sommerfeld
kandidieren 2 Vertreter der Bündnis-
grünen, 6 Mitglieder der PDS und 11
parteilose, angesehene Kremmener
Bürger. Wir werden oft gefragt, wie die-
se Listenverbindung zustande gekom-
men ist.
Dafür gab es vor allem 3 Gründe. Der
erste Grund: Wir alle stimmen im Haupt-
anliegen der kommunalen Entwicklung
voll überein. Nach der Phase der aus
der Gemeindegebietsreform hervorge-
gangenen Stadtverordnetenversamm-
lung mit einem nicht von der Bevölke-
rung gewählten Bürgermeister ist ein
Umschwung nötig. Eine neue Mehrheit
in der Stadtverordnetenversammlung
muß eine bürgerfreundliche, durchsich-
tige und soziale Politik verwirklichen, mit
mehr Rückgrat gegen eine Landespoli-
tik, die gegenwärtig die Einschränkung
der kommunalen Selbstverwaltung und
den Abbau der Daseinsfürsorge orga-
nisiert. Was die Haltung der Vertreter
der beiden Parteien zu den zentralen
Parteilinien betrifft, so gibt es - zum Teil
in Abweichung von diesen - Überein-
stimmung bei der absoluten Priorität ei-
ner deutschen Friedenspolitik und der
Notwendigkeit, soziale Gerechtigkeit
walten zu lassen und gegen den Sozial-
abbau vorzugehen. Wir und die Vertre-
ter der Grünen verheimlichen auch im
Wahlkampf nicht, daß wir mit unseren
„Führungen“ auf verschiedenen Ebe-
nen nicht immer und nicht in allen Aus-
sagen und Handlungen übereinstim-
men.
Der zweite Grund: Die Vertreter der grü-
nen Partei haben sich in der Stadt
Kremmen seit der Wende eine gute par-
lamentarische Tradition des kommuna-
len Wirkens erarbeiten können. Der
Vertreter der PDS in der ehemaligen
und jetzigen Stadtverordnetenversamm-
lung ist seit Jahren vertrauensvoll in ei-
ner Fraktion mit ihnen tätig. Das wollen
wir fortführen.

Der dritte Grund: Wir wollten auf einer
offenen Liste parteilose Bürger gewin-
nen, die in der Stadt mit ihren Ortstei-
len für ihr Wirken in verschiedenen For-
men des gesellschaftlichen Lebens be-
kannt und geachtet sind. Das ist uns
gelungen. Einige sind bereits als Abge-
ordnete der Stadtverordnetenversamm-
lung, als Ortsbeiratsmitglieder oder als
Sachkundige Einwohner in Ausschüs-
sen tätig. Es sind Leute, die in der Lo-
kalen Agenda 21 wirken. Andere reali-
sieren leitende Funktionen in den Sport-
vereinen der Stadt. Wieder andere ar-
beiten in Bürgerinitiativen, Bürger-
vertretungen der Ortsteile oder unter der
Jugend. Auch der soziale Querschnitt
ist typisch für unser Landstädtchen, der
Bogen spannt sich von den Landwirten,
über die selbständigen Handwerker, der
Schuldirektorin, der Lehrerin bis zur
Hausfrau und dem Rentner. Auch zwei
junge Kandidaten sind darunter.
Das Wahlprogramm, auf das wir uns
nach gründlicher Diskussion geeinigt
haben, steht allen Interessenten unter
www.pds-kremmen.de im Internet zur
Verfügung.

Es hat folgende Schwerpunkte:

o Förderung der örtlichen Wirt-
schaft und Erhalt der Arbeits-
plätze

o Hohe Qualität der Bildung und
Erziehung der jungen
Kremmener sichern

o Für Ordnung in der Stadt und
Sicherheit der Bürger

o Unterstützung für sozial Schwa-
che angesichts der sozialen Ein-
schnitte

o Weitere Entwicklung der Infra-
struktur der Stadt

o Schutz und Pflege unserer
schönen Umwelt

o Die Finanzierung des Ganzen

Dahinter verstecken sich konkrete Vor-
haben, wie z.B. Maßnahmen der Wirt-
schaftsförderung, der Erhalt unserer
Gesamtschule, der Kitas in den Orts-
teilen, die Vorbereitung eines Jugend-
parlamentes der Stadt und die Verbes-
serung des ÖPNV.
Reiner Tietz, Kremmen

Anfang Oktober wird
eine Broschüre „Leitli-
nien für eine integrier-
te Entwicklung des
ländlichen Raumes in
Brandenburg“ der
PDS-Fraktion im Land-
tag erscheinen. Bestel-
lungen sind über 0331
9661520 möglich.

Datum: 22. November
2003,10.00 Uhr- 15.30
Uhr Ort: Landtag Bran-
denburg
Anliegen: Nach den
Kommunalwahlen am
26. Oktober 2003 soll
neu- und wiederge-
wählten Kommunalpoli-
tikerinnen und Kommu-
nalpolitiker die Möglich-
keit eingeräumt werden
sich zu gemeinsamen
und differenzierten Her-
ausforderungen an die
Kommunalpolitik in den
Ortsteilen, Gemeinde-
vertretungen, Stadtver-
ordnetenversammlun-
gen und Kreistagen zu
verständigen. Die
Landtagsfraktion stellt
sich den Kommunalpo-
litikerinnen und Kom-
munalpolitiker mit ihrem
Arbeits- und Leistungs-
katalog als Dienstlei-
ster für Kommunalpoliti-
kerinnen und Kommu-
nalpolitiker vor. In ei-
nem Spezialseminar
werden Hinweise für
den Umgang und Ver-
fahren der Hauptsatz-
ungen und Geschäfts-
ordnungen gegeben
und Erfahrungen für
eine offene und demo-
kratische Arbeit in den
Vertretungen vermittelt.

Einladung
an alle

neugewählten
Kommunalpolitike-

rinnen und
 Kommunalpolitiker
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EFRE: Europäischer Fonds für regionale Ent-
wicklung (2000–2006)
Was kann gefördert werden? Vorrangige Ziele des EFRE
sind die Förderung einer nachhaltigen regionalen Entwick-
lung, vor allem durch die Schaffung dauerhafter Arbeitsplät-
ze und die Verbesserung wichtiger Standortfaktoren (z.B.
Straßenbau, innerstädtische Infrastrukturinvestitionen, Mo-
dernisierung der Hochschulen). Insgesamt werden über 30
Förderrichtlinien und -programme (kleine und mittlere Unter-
nehmen, wirtschaftsnahe Infrastruktur) des Landes mit EFRE-
Mitteln kofinanziert.
Wer kann gefördert werden? Nationale, regionale oder
kommunale Behörden; private oder öffentliche Unternehmen;
sonstige öffentliche oder private Einrichtungen, die Projekte
zur wirtschaftlichen bzw. sozialen Entwicklung durchführen.
Bei den Endbegünstigten kann es sich um natürliche Perso-
nen handeln. Anträge können Einrichtungen oder Unterneh-
men stellen, die Träger eines Projekts sind, das für eine
Förderung aus den Strukturfonds in Betracht kommt.
Wie viel kann gefördert werden? Im Rahmen des EFRE
werden in Brandenburg im Förderzeitraum 2000–2006 ca.
1,64 Mrd. • eingesetzt. Die Förderung erfolgt als
Kofinanzierung in Form von Finanzhilfen, welche höchstens
75% der zuschussfähigen Gesamtkosten und in der Regel
mindestens 50% der zu-schussfähigen öffentlichen Ausga-
ben für Maßnahmen in den Ziel-1-Regionen beinhalten. Die
Beteiligung der Fonds darf folgende Grenzen in keinem Fall
überschreiten: Bei Infrastrukturinvestitionen, die mit beträcht-
lichen Nettoeinnahmen verbunden sind: 40 v. H. der
zuschussfähigen Gesamtkosten in den Ziel-1-Regionen; die-
ser Satz kann in den aus dem Kohäsionsfonds geförderten
Mitgliedstaaten um höchstens 10 v. H. angehoben werden.
Neu ist das Erstattungsprinzip, nach dem Mittel nur in dem
Umfang angefordert werden können, wie bereits Gegen-
werte durch die Förderung geschaffen wurden. Dies bedeu-
tet, dass Fördermittel aus den EU-Strukturfonds grundsätz-
lich vorfinanziert werden müssen und erst auf Grund von
tatsächlich bezahlten Rechnungen ausbezahlt werden kön-
nen. Neu sind erhöhte Anforderungen an die Abrechnung
und die Kontrolle des Programms. Hierfür wurde für die Maß-
nahmen der drei Strukturfonds EFRE, ESF und EAGFL eine
gemeinsame Verwaltungsbehörde im Ministerium der Finan-
zen des Landes Brandenburg eingerichtet.

Diese übernimmt vor allem koordi-
nierende Funktionen. EU-
Fördermöglichkeiten – Eine Über-
sicht speziell für Kommunen im
Land Brandenburg Wo können Sie
Anträge stellen? Fonds-
verwaltendes Haus /Antragsweg:
Ministerium für Wirtschaft (Land
Brandenburg): Heinrich-Mann-Allee
107 14473 Potsdam Tel.: (03 31)
8 66–0 ILB – Investitionsbank des
Landes Brandenburg: Steinstraße
104–106 14480 Potsdam, Tel.: (0
30) 6 60–0 Wo erhalten Sie weite-
re aktuelle Informationen? Ministe-
rium für Wirtschaft (Land Branden-
burg): http://
ww.wirtschaft.brandenburg.de;
Investitionsbank des Landes Bran-
denburg: http://www.ilb.de Euro-
päische Kommission- Inforegio:
http://europa.eu.int/comm/
regional_policy/funds/prord/
prord_de.htm
http://europa.eu.int/comm/
employment_social/esf2000/
implementing_decisions/
areas_objectives/summary/de.pdf
Operationelles Programm Bran-
denburg (2000-2006):
http://
www.wirtschaft.brandenburg.de/
media/1318/op_2000_2006.pdf
Rechtsgrundlage / Beschluss:
http://
www.wirtschaft.brandenburg.de/
media/1318/vo_1783_1999.pdf
Datenbank: CORDIS-Datenbank:
EU-Fördermöglichkeiten – Eine
Übersicht speziell für Kommunen
im Land Brandenburg http://
dbs.cordis.lu/search/de/simple/
DE_PROG_simple.html

Wir veröffentlichen auszugsweise aus einem Material:
„EU-Fördermöglichkeiten: Eine Übersicht speziell für
Kommunen im Land Brandenburg- Informationsservice
des Ministeriums der Justiz und für Europaan-
gelegenheiten des Landes Brandenburg
http://www.brandenburg.de
http://www.europa.eu.int/comm/dgs_de.htm
www.mdje.brandenburg.de“


